
 
 

 

 

4. TECNARGILLA DESIGN AWARD 

REGLEMENT DER PRÄMIENAUSSCHREIBUNG 

 

1. ZWECK DER PRÄMIENAUSSCHREIBUNG 

 

Tecnargilla organisiert eine Ausstellung über die potenziellen ästhetischen und dekorativen 
Möglichkeiten neuer Technologien, die zur Bestimmung der Oberflächenästhetik von 
Keramikfliesen in Konkurrenz zueinander stehen: Es ist ein Blick in die Zukunft der Kreativität in 
der Keramikbranche, welche die üblichen Oberflächen- oder Dekorreproduktionen bei weitem 
übertrifft, und vergleichbar mit der Entdeckung neuer expressiver Sprachen, die den Markt 
stimulieren und die zentrale Rolle der Keramikindustrie-Zulieferer in der Schaffung von Mehrwert 
bezüglich Keramikerzeugnissen bestätigen. 

Den ausstellenden Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, z.B. Farbhersteller, Designbüros 
oder Technologieanbieter, bietet sich die Möglichkeit, innovative Projekte vorzustellen, die die 
neuesten Forschungen zu Materialien, Anwendungen und Oberflächendekors widerspiegeln und 
von einer Experten-Jury bewertet werden. 

2. FACHBEREICHE IM WETTBEWERB 
 

Für jeden Teilnehmer ist es möglich, ein Bodenfliesen- oder ein Wandfliesen-Projekt einzureichen. 

Die Anzahl der pro Unternehmen zugelassenen Projekte wird am Stichtag des Anmeldeschlusses 

mitgeteilt.  

 

 



 
 

 

 

3. THEMA DER PRÄMIENAUSSCHREIBUNG  

 

„LICHT UND SCHATTEN“ heißt das Thema der vierten Ausgabe der Prämienausschreibung 

Tecnargilla Design Award, d.h., die am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen sind gehalten, 

ihr Projekt danach auszurichten. 

4. ZUGELASSENE PROJEKTE 

 

Es werden nur Projekte der auf der Messe Tecnargilla ausstellenden Firmen zugelassen: 

Alle in diesem Zusammenhang verwendeten Dekors, Werkstoffe und angewandten 

Bearbeitungen müssen von diesen Firmen entwickelt worden sein. 

5. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN  

Die präsentierten Projekte sollen folgende Anforderungen erfüllen: 

5.1. Sie sollen möglichst original sein, die neuesten Forschungen zu Materialien, 

Anwendungen und Oberflächendekors widerspiegeln, sich technisch und ästhetisch auf 

der höchsten Ebene, auf der sich das Unternehmen ausdrücken kann, bewegen und 

unmittelbar industrialisierbar sein. 

5.2. Für die ästhetische Komponente in Bezug auf Aussehen und Farbe ist die Kombination 

mehrerer Dekorationsformen oder Oberflächenfinishs denkbar. 

5.3. Die ausgestellten Projekte dürfen eine Größe von maximal 2x4 m aufweisen. 

5.4. Sie sind mit einem Namen zu versehen, der auf das Konzept des Werks verweist, und 

können durch eine Kurzbeschreibung vorgestellt werden. Die Präsentationstexte sind bis 

spätestens zum 5. September 2016 per E-Mail an folgende Adresse zu senden: 

g.crasta@tecnargilla.it. 

5.5. Das Projekt kann mit einem technischen Datenblatt ausgestattet werden (neben dem 

Ausstellungsstück zu positionieren), in dem die Liste und die Abfolge der am ausgestellten 

fertigen Produkt realisierten Anwendungen aufgeführt sind. Das technische Datenblatt ist 

bis spätestens zum 5. September 2016 per E-Mail an folgende Adresse zu senden: 

g.crasta@tecnargilla.it. 

5.6. Die Ausstellungsobjekte sind auf 19 mm starken MDF-Platten ohne Randverzierung oder 

Rahmen zu montieren, soweit von den Organisatoren nicht anders vorgegeben. 
 

6. ANMELDEBEDINGUNGEN 



 
 

 

 

6.1 Für die Unternehmen, die an der Prämienausschreibung (Formular auf der Website 
www.tecnargilla.it downloadbar) teilnehmen möchten, ist Anmeldeschluss am 1. 
Juni 2016.  

6.2 Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, einen Anmeldebetrag für die 
Annahme der auszustellenden Projekte einzufordern. 

 
7. PRÄSENTATIONSBEDINGUNGEN DER AUSZUSTELLENDEN PROJEKTE 

 

Die an der Prämienausschreibung angemeldeten Unternehmen müssen die 
vorgesehenen Projekte bis spätestens zum 23. September 2016 bereitstellen.  

Die Ausstellungsstücke sind an folgende Adresse zu liefern: Rimini Fiera, Uffici logistici 
e organizzativi, Via Emilia 155, 47900 Rimini. 

 

8. LIEFERMODALITÄT DER AUSSTELLUNGSSTÜCKE 
 

Die Projekte sind mit einer CD zu versehen, die entsprechende Bilder in hoher 
Auflösung und einen Präsentationstext mit der Beschreibung der ästhetischen und 
technischen Eigenschaften des Projekts enthält; alternativ dazu können diese Daten 
auch per WeTransfer übermittelt werden. 

 

9. BEKANNTGABE DER GEWINNER 
 

Die Gewinner werden von den Mitgliedern der Jury bekannt gegeben, welche für die 
Tecnargilla 2016 eigens für diese Ausschreibung zusammengestellt wird. Die 
Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar.  

 

10. JURY 
 

Die Jury wird aus Experten der Branche bestehen, die von Acimac und Rimini Fiera, 



 
 

 

die Organisatoren von Tecnargilla, ausgewählt werden. 

Die Mitglieder der Jury entscheiden über die Gewinner der Prämienausschreibung 
während der Messe. Die gefällten Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. 

 

11. EIGENTUM UND VERBREITUNG DER PROJEKTE 
 

Auch wenn die Unternehmen alleinige Eigentümer ihrer Projekte, die sie für die 
Prämienausschreibung einreichen möchten, sind und bleiben, behält sich Tecnargilla 
das Recht der Reproduktion und deren Nutzung für Werbeaktivitäten jeder Art sowie für 
Veröffentlichungen in verschiedenen Medien, auch von Dritten, vor, ohne hierfür zu 
Gegenleistungen verpflichtet zu sein. 

Das/die als Gewinner ausgezeichnete/n Projekt/e wird/werden ferner gratis an das MIC 
- „Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza“, das Internationale 
Keramikmuseum in Faenza, übergeben, wo es/sie in einem der Ausschreibung 
Tecnargilla Design Award gewidmeten Bereich ausgestellt wird/werden. 

 

12. RÜCKERSTATTUNG DES MATERIALS 
 

Die Materialien der eingereichten Projekte können von den Eigentümern am Ende der 
Messe während des Abbaus der Stände abgeholt werden. Nicht bis zum Ende der 
Messe abgeholte Materialien können bei den Organisatoren nicht mehr zurückgefordert 
werden. 

Davon ausgenommen ist/sind das/die als Gewinner ausgezeichnete/n Projekt/e (siehe 
Art. 11), das/die den Unternehmen nicht zurückerstattet, sondern gratis an das MIC - 
„Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza“, das Internationale Keramikmuseum 
in Faenza, übergeben wird/werden, wo es/sie in einem der Ausschreibung Tecnargilla 
Design Award gewidmeten Bereich ausgestellt wird/werden. 

 

13. ANNAHME DES REGLEMENTS 
 

Die Teilnahme an der Initiative impliziert die bedingungslose Annahme aller im 



 
 

 

vorliegenden Reglement enthaltenen Vorgaben. 

 

 

 

 

 


